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Gemeinde Oelixdorf 
 
 
Gremium 
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Tag                                      Beginn                                            Ende 
27.06.2017                         19.30 Uhr                                          20.45 Uhr 
 
 
Ort 
Amt Breitenburg, Osterholz 5, 25524 Breitenburg 
 
 
 
Sitzungsteilnehmer siehe beiliegendes Teilnehmerverzeichnis. 
 
 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses Protokolls 
sind. 

 
 
 
 
 

gez. Gosau 
Vorsitzender  

 
 
 
 
 
 

gez. Kahl 
Protokollführer 

  



T e i l n e h m e r v e r z e i c h n i s 
 
 
 
 
zum Protokoll der Sitzung  
des Finanzausschusses der Gemeinde Oelixdorf 
 
 
am 27.06.2017 
 
 
 
Mitglieder: 

anwesend 
 
               ja                        nein 
 

CDU Patrick Stühmer   (bgl.)  x 
 Manfred Bertermann - stellv. Vors. x  
 Thies Möller x  
SPD Rainer Gosau - Vorsitzender - x  
FDP Walter Broocks x  
 
Stellvertretende Mitglieder: 

  

CDU-Fraktion:  1. Rüdiger Kröger     (bgl.) x  
 2. Jörgen Heuberger x zu Pkt. 7  
SPD-Fraktion 1. Jürgen Heinecker   (bgl.)   
 2. Björn Warnke   
F.D.P.-Fraktion 1. Jürgen Gripp   
    
 
Gemeindevertreter: 

  

CDU Anne Kahl x  
 Jörgen Heuberger - Bürgermeister - x  
 Kathrin Pfeiffenberger   
 Michael Gohr   
 Martin Rentz   
SPD Björn Warnke x  
 Gero Pulmer   
 Gisela Albrecht x  
FDP Jürgen Gripp   
   
 
Ferner anwesend: 
 
Amtsrat Hatje 
 
 
 

Frau Kahl als Protokollführerin 
 
  



Gemeinde Oelixdorf    
  - Finanzausschuss - 
 
 
 

 

 

 

        Einladung 
        zur Sitzung 

 

Finanzausschuss 

Datum 

Di., 27.06.2017 

Uhrzeit 

19.30 Uhr 
Sitzungsort 
Feuerwehrgerätehaus, 
Oberstraße 56, 25524 Oelixdorf 
 

 
 

⌧ öffentlich 

 
 

� nichtöffentlich 

 

 

T a g e s o r d n u n g 
 
1. Anträge zur Tagesordnung 

2. Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
 gem. § 95 d GO in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 

3. Investitionen und Renovierungsmaßnahmen in der Gaststätte „Unter den Linden“ 

4. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Wriethen“  
 hier: Oberflächenentwässerung 

5. Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 

6. Mitteilungen und Anfragen 

7. Erhöhung der Erbbauzinsen ab 01.01.2018 

 
   gez. Gosau 
- Vorsitzender - 
 
 
Hinweis: Es ist zu erwarten, dass der Tagesordnungspunkt 7 nichtöffentlich 
  beraten und beschlossen wird. 
  

Chaussee 31 
 

25524 Oelixdorf 
 

�:  04821 - 9659 
 

Fax: 04821 - 95 78 82 0 
 
14.06..2017 
 



Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des 
Ausschusses fest. 
 
Zu Pkt. 1 Anträge zur Tagesordnung 

Es wird der Dringlichkeitsantrag gemäß § 4 Abs. 5 der Geschäftsordnung für die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Oelixdorf vom 30.11.1990 gestellt, den  
 

 Pkt. 8: Personalangelegenheiten 
 

in die Tagesordnung aufzunehmen. Die Dringlichkeit wird anerkannt. 
 
Es liegen Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 2 GO 
vor. Eine Aussprache über die Gründe des Ausschlusses der Öffentlichkeit ist nicht er-
wünscht. Über den Antrag zum Ausschluss der Öffentlichkeit wird in öffentlicher Sitzung ent-
schieden. Es wird der Beschluss gefasst, 
 

Pkt. 7 – Erhöhung der Erbbauzinsen ab 01.01.2018 und 
Pkt. 8 – Personalangelegenheiten  
 

in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Weitere Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 
 
 
Zu Pkt. 2 Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
  Auszahlungen gem. § 95 d GO in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 
 

Allen Ausschussmitgliedern liegen die Drucksachen Nr. 18/2017 und 19/2017 vor. Herr 
Broocks spricht die Höhe der Kosten für die Neuverpachtung der Gaststätte „Unter den Lin-
den“ an und merkt an, dass die Kosten im Vergleich zum Angebot erheblich abweichen. Eine 
weitere Aussprache erfolgt nicht. 
 

Es ergeht folgender Beschluss: 

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in den 
Jahren  2016 (lfd. Nr. 68 bis 70) und 2017 (lfd. Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 und 9 bis 11) werden gem. 
§ 95 d GO zur Kenntnis genommen. Die Eilentscheidungen im Jahr 2017 zu den lfd. Nr. 4 
und 8 werden genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
 
 
Zu Pkt. 3. Investitionen und Renovierungsmaßnahmen in der Gaststätte  

„Unter den Linden“ 
 

Vorsitzender Gosau erläutert den Sachverhalt und erklärt, dass weitere 50.000 € für den 
Erwerb von Küchengeräten und Kühlzellen in den Haushalt aufgenommen werden sollten. 
Herr Broocks stellt den Antrag, die Summe auf 60.000 € zu erhöhen. Da die Gemeinde hier 
vorsteuerabzugsberechtigt ist, würden dann nur effektiv rd. 48.000 € auf die Gemeinde ent-
fallen. Des Weiteren hätte man einen „Puffer“ für bisher nicht vorhersehbare Investitionen. 
Bürgermeister Heuberger verweist auf die vorliegenden Angebote und stellt fest, dass Mittel 
in Höhe von 50.000 € ausreichen werden. 
 

Vorsitzender Gosau bittet darum, dass der ursprüngliche Lieferant der Küchengeräte eben-
falls um Abgabe eine Angebotes gebeten wird. 
 

Es ergeht folgender Beschluss: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, zusätzliche finanzielle Mittel in 
Höhe von 60.000 Euro für notwendige Investitionen bereitzustellen. 
 

Abstimmungsergebnis:  2 dafür 
    3 dagegen 
 

Damit ist der Antrag von Herrn Broocks abgelehnt und in den Haushalt wird eine Summe von 
50.000 € eingestellt. Der Bürgermeister wird ermächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter den 
Auftrag für die Lieferung und den Einbau der Kühlzellen zu erteilen.  



 
Zu Pkt. 4. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Wriethen“ 

hier: Oberflächenentwässerung 
 
Vorsitzender Gosau erläutert den Sachverhalt. Eine Aussprache hierzu wird nicht ge-
wünscht.  
 
Es ergeht folgender Beschluss: 

Das abgeänderte Regenwasserbeseitigungskonzept wird zur Kenntnis genommen. Für die 
Herstellung der Regenwasserleitung zur Regenwasserbeseitigung im Rahmen der 1. Ände-
rung des B-Planes Nr. 9 sind drei vergleichbare Angebote einzuholen. Der Bürgermeister 
wird ermächtigt, dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag zu erteilen. Entsprechende Mittel 
sind im 1. Nachtragshaushalt 2017 zu berücksichtigen. Einer außerplanmäßigen Ausgabe 
wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 4 dafür 
         1 dagegen 
 
 
Zu Pkt. 5. Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 
 
Allen Ausschussmitgliedern liegt der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017 mit 
Stand vom 14.06.2017 vor, welcher von Herrn Gosau erläutert wird. Herr Hatje teilt außer-
dem folgende Veränderungen mit:  
 

 
 
Eine weitere Aussprache hierzu wird nicht gewünscht, so dass folgender Beschluss ergeht: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die nachstehende 1. Nachtrags-
haushaltssatzung zu erlassen. 
  

Produkt-Kto. Bezeichnung

Bisheriger
Ansatz

lt. HH-Plan
Neuer
Ansatz Differenz Erläuterung

Ertrag Ergebnishaushalt

57303.4521000 Erstattung von Steuern 4.700 8.700 4.000

Erstattung der Mehrwertsteuer für 
Renovierungsarbeiten und Vergabe 
Neuverpachtung Gaststätte

4.000

Aufwand Ergebnishaushalt  
keine Veränderungen

0
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit  

57303.0700000 
Haben /
57503.6831000

Erwerb von bewegl. Vermögen
oberhalb der Wertgrenze von
1.000 € 0 8.000 8.000

Erstattung der Mehrwertsteuer für die
Beschaffunge von Küchengeräten für
für die Gaststätte

8.000
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit  
keine Veränderungen

0

Summe Veränderungen

Summe Veränderungen

Summe Veränderungen

Veränderungen zum Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017 Gemeinde Oelixdorf

aufgrund der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vom 27.06.2017

Summe Veränderungen



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oelixdorf 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.07.2017 – und mit Genehmi-
gung der  Kommunalaufsicht - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
    und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes einschl. der Nachträ-
ge 

  erhöht 
um 

EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 54.000 19.400 2.207.900 2.242.500 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 27.800 9.800 2.508.800 2.526.800 

 Jahresüberschuss 0 0 0 0 

 Jahresfehlbetrag -26.200 -9.600 300.900 284.300 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

54.000 19.400 2.149.100 2.183.700  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

27.800 9.800 2.329.600 2.347.600  

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

17.000 0 255.700 272.700 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

120.000 0 318.700 438.700 

 

§ 2 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ……….…. erteilt. 

 

Oelixdorf, ____________          
          Bürgermeister 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
 
 
 
Zu Pkt. 6:. Mitteilungen und Anfragen 
 
• Herr Möller teilt mit, dass ein Gully auf Höhe der Unterstraße 17 ebenfalls wackelt. 
• Die neu verlegten Pflastersteine in der Oberstraße ab Einmündung Unterstraße weichen 

farblich leicht von den anderen im Dorf verlegten Steinen ab. Dies sollte bei den nächsten 
Pflasterungen beachtet werden. 

• Herr Kröger teilt mit, dass in der Horststraße ein tiefes Loch im Asphalt ist. Das Bauamt 
wird gebeten, sich der Sache anzunehmen. 

• Bürgermeister Heuberger hat vor Beginn der Sitzung die sog. „Rote Karte“ an die Anwe-
senden zur Kenntnis verteilt. Diese soll von den Gemeindearbeitern oder Gemeindever-
tretern an die Grundstückseigentümer, die beispielsweise ihrer Reinigungsplicht nach der 
Straßenreinigungssatzung nicht nachkommen, verteilt werden. In der Gemeinde Münster-
dorf wurden hiermit gute Erfahrungen gemacht.  Wird der Reinigungspflicht dann weiter-
hin nicht nachgekommen, erfolgt eine Meldung an das Ordnungsamt und es ist mit einem 
Ordnungsgeld zu rechnen. 

• Bürgermeister Heuberger teilt mit, dass am 08.07.2017 das Amtsfeuerwehrfest stattfindet 
und bittet um rege Teilnahme. 

• Der Pachtvertrag mit der neuen Pächterin der Gaststätte „Unter den Linden“ wurde unter-
schrieben. Die derzeitige Pächterin hat den Vertrag zum 31.07.2017 vorzeitig aufgelöst. 

 
 



 


